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©  Einseitig  gesockelte  Hochdruckentladungslampe. 

CO 

©  Die  Erfindung  betrifft  eine  einseitig  gesockelte 
Hochdruckentladungslampe  mit  einem  zweiseitig  ge- 
quetschten  Entladungsgefäß  1.  Zur  Erhöhung  der 
Betriebssicherheit  sind  sämtliche  zugänglichen  Teile 
der  sockelfernen  Stromzuführung  5  mit  einem  Be- 
rührungsschutz  8  aus  einem  elektrisch  isolierenden 
Material  versehen. 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  einseitig  gesockelte 
Hochdruckentladungslampe  gemäß  dem  Oberbe- 
griff  des  Patentanspruchs  1  . 

Eine  derartige  Hochdruckentladungslampe  ist 
beispielsweise  in  der  EP-A  321  867  offenbart.  Es 
handelt  sich  hier  um  eine  Kfz-Entladungslampe  mit 
einem  zweiseitig  gequetschten  Entladungsgefäß, 
das  in  einem  zylindrischen  Außenkolben  axial  aus- 
gerichtet  ist.  Die  sockelferne  Stromzuführung  ist 
außen,  entlang  des  Außenkolbens  zum  Lampensok- 
kel  zurückgeführt.  Der  geradlinig  verlaufende  Ab- 
schnitt  der  sockelfernen  Stromzuführung  wird  von 
einem  Keramikrohr  umhüllt,  während  die  geboge- 
nen  Abschnitte  dieser  Stromzuführung  frei  zugäng- 
lich  sind. 

Es  ist  die  Aufgabe  der  Erfindung,  eine  einseitig 
gesockelte  Hochdruckentladungslampe  mit  einer 
verbesserten  Isolation  der  zugänglichen  stromfüh- 
renden  Teile  bereitzustellen. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  durch 
die  kennzeichnenden  Merkmale  des  Patentan- 
spruchs  1  gelöst.  Besonders  vorteilhafte  Ausfüh- 
rungen  der  Erfindung  sind  in  den  Unteransprüchen 
beschrieben. 

Bei  den  erfindungsgemäßen  Hochdruckentla- 
dungslampen  sind,  zur  Erhöhung  ihrer  Betriebssi- 
cherheit,  sämtliche  zugänglichen  Teile  der  sockel- 
fernen  Stromzuführung  von  einer  Hülle  aus  elek- 
trisch  isolierendem  Material  umgeben.  Dadurch 
wird  der  Benutzer  vor  der  Betriebsspannung  der 
Lampe,  die  etwa  200  V  beträgt,  geschützt.  Vorteil- 
hafterweise  besteht  diese  Hülle  bei  einteilig  ausge- 
führten  Stromzuführungen  aus  einem 
Glasfasergewebe-  oder  Kunststoffschlauch,  der  vor 
dem  Zurückbiegen  der  Stromzuführung  auf  diese 
aufgezogen  wird  und  zumindest  die  gebogenen 
Stromzuführungsabschnitte  umhüllt. 
Bei  zweiteilig  ausgeführten  sockelfernen  Stromzu- 
führungen  besteht  der  Berührungsschutz  vorteilhaf- 
terweise  aus  einem  aufgespritzten  oder  mittels  ei- 
nes  thermischen  Verfahrens  aufgebrachten  Über- 
zug  aus  Kunststoff  oder  Keramik.  Dieser  Überzug 
umgibt  aus  fertigungstechnischen  Gründen  vor- 
zugsweise  nur  die  gebogenen  Abschnitte  der  sok- 
kelfernen  Stromzuführung,  während  ihre  geradlinig 
verlaufenden  Bereiche  von  einem  Keramikrohr  um- 
hüllt  werden. 

Die  Erfindung  wird  nachstehen  anhand  dreier 
bevorzugter  Ausführungsbeispiele  näher  erläutert. 
Es  zeigen: 

Figur  1  eine  erfindungsgemäße  einseitig  ge- 
sockelte  Hochdruckentladungslampe 
nach  einem  ersten  Ausführungsbei- 
spiel 

Figur  2  eine  erfindungsgemäße  einseitig  ge- 
sockelte  Hochdruckentladungslampe 
nach  einem  zweiten  Ausführungsbei- 
spiel 

Figur  3  eine  erfindungsgemäße  einseitig  ge- 
sockelte  Hochdruckentladungslampe 
nach  einem  dritten  Ausführungsbei- 
spiel 

5  In  Figur  1  ist  eine  erfindungsgemäße  einseitig  ge- 
sockelte  Hochdruckentladungslampe  entsprechend 
eines  ersten  Ausführungsbeispiels  dargestellt.  Bei 
der  Lampe  handelt  es  sich  um  eine  Metallhalogen- 
idhochdruckentladungslampe  mit  einer  elektrischen 

io  Leistungsaufnahme  von  etwa  35  W,  die  z.B.  für 
Kfz-Scheinwerfer  verwendbar  ist.  Die  Hochdruk- 
kentladungslampe  besitzt  ein  zweiseitig  gequetsch- 
tes  Entladungsgefäß  1  mit  einem  sockelnahen 
Ende  1a,  das  im  Lampensockel  2  fixiert  ist,  und 

75  einem  sockelfernen  Ende  1b,  das  vom  Sockel  2 
abgewandt  ist.  Das  Entladungsgefäß  1  wird  von 
einem  zylindrischen,  evakuierten  Außenkolben  3 
umgeben,  der  seinerseits  mit  einem  Ende  im  Lam- 
pensockel  2  befestigt  ist.  Aus  dem  sockelfernen 

20  Ende  1  b  des  Entladungsgefäßes  1  ragt  ein  Kontakt- 
stift  4  heraus,  der  mit  einer  einteilig  ausgebildeten, 
sockelfernen  Stromzuführung  5  verschweißt  ist.  Die 
sockelferne  Stromzuführung  5  ist  durch  den  Pump- 
stengel  6  aus  dem  Außenkolben  3  heraus-  und 

25  über  einen  U-förmig  gebogenen  Abschnitt  5a  sowie 
einen  geradlinig  verlaufenden  Abschnitt  5b  zum 
Lampensockel  2  zurückgeführt.  Ein  Keramikrohr  7 
umhüllt  den  geradlinig  verlaufenden  Abschnitt  5b 
der  sockelfernen  Stromzuführung  5,  während  der 

30  U-förmig  gebogene,  außerhalb  des  Außenkolbens  3 
verlaufende  Abschnitt  5a  der  sockelfernen  Strom- 
zuführung  5  von  einem  Schlauch  8  aus  Silikonkaut- 
schuk  umschlossen  ist.  Dieser  Schlauch  8  über- 
deckt  teilweise  auch  den  Pumpstengel  6  und  das 

35  Keramikrohr  7.  Er  dient  zusammen  mit  dem  Kera- 
mikrohr  7  als  Berührungsschutz. 

Figur  2  zeigt  ein  zweites  Ausführungsbeispiel 
einer  erfindungsgemäßen  Hochdruckentladungs- 
lampe.  Sie  unterscheidet  sich  von  der  Lampe  des 

40  ersten  Ausführungsbeispiels  nur  durch  eine  anders- 
artig  ausgebildete  sockelferne  Stromzuführung.  Aus 
diesem  Grund  werden  in  der  Figur  2  für  alle  gleich- 
artigen  Teile  dieselben  Bezugszeichen  wie  in  Figur 
1  gewählt.  Die  sockelferne  Stromzuführung  5'  ist 

45  beim  zweiten  Ausführungsbeispiel  zweiteilig  ausge- 
bildet.  Ein  erster  Teil  5a'  der  sockelfernen  Stromzu- 
führung  5'  ist  mit  dem  aus  dem  Entladungsgefäß  1 
herausragenden  Kontaktstift  4  verschweißt  und 
durch  den  Pumpstengel  6  aus  dem  Außenkolben  3 

50  herausgeführt.  Der  zweite,  größtenteils  geradlinig 
verlaufende  Teil  5b'  der  sockelfernen  Stromzufüh- 
rung  5',  ist  über  einen  abgewinkelten  Abschnitt  5c' 
mit  ihrem  ersten  Teil  5a'  verschweißt.  Ein  Keramik- 
rohr  7  umhüllt  dabei  den  geradlinig  verlaufenden, 

55  zum  Lampensockel  2  zurückgeführten  Abschnitt 
5b'  der  sockelfernen  Stromzuführung  5'.  Das  abge- 
winkelte  Ende  5c'  des  zweiten  Teils  5b'  und  das 
aus  dem  Pumpstengel  6  herausragende  Ende  des 
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ersten  Teils  5a'  der  sockelfernen  Stromzuführung 
5'  sind  mit  einem  elektrisch  isolierenden  Keramik- 
überzug  8'  versehen,  der  mittels  eines  thermischen 
Verfahrens  aufgebracht  wurde.  In  den  anderen  De- 
tails  stimmt  das  zweite  Ausführungsbeispiel  mit 
dem  ersten  überein. 

In  Figur  3  ist  eine  erfindungsgemäße  einseitig 
gesockelte  Hochdruckentladungslampe  entspre- 
chend  eines  dritten  Ausführungsbeispiels  darge- 
stellt.  Bei  der  Lampe  handelt  es  sich  um  eine 
Metallhalogenidhochdruckentladungslampe  mit  ei- 
ner  elektrischen  Leistungsaufnahme  von  etwa  35 
W,  die  z.B.  für  Kfz-Scheinwerfer  verwendbar  ist. 
Diese  Lampe  besitzt  ein  zweiseitig  gequetschtes 
Entladungsgefäß  10  mit  einem  sockelnahen  Ende 
10a,  das  im  Lampensockel  11  fixiert  ist,  und  einem 
sockelfernen  Ende  10b,  das  vom  Sockel  11  abge- 
wandt  ist.  Aus  dem  sockelfernen  Ende  10b  des 
Entladungsgefäßes  10  ragt  eine  sockelferne  Strom- 
zuführung  12  heraus,  die  über  einen  gebogenen 
Abschnitt  12a  sowie  einen  parallel  zum  Entladungs- 
gefäß  10  verlaufenden  Abschnitt  zum  Lampensok- 
kel  11  zurückgeführt  ist.  Ein  Keramikrohr  13  um- 
hüllt  den  parallel  zum  Entladungsgefäß  verlaufen- 
den  Abschnitt  der  sockelfernen  Stromzuführung  12, 
während  der  U-förmig  gebogene  Abschnitt  12a  der 
sockelfernen  Stromzuführung  12  vollständig  von  ei- 
nem  Quarzgewebeschlauch  14  umgeben  ist.  Der 
Quarzgewebeschlauch  14  erstreckt  sich  auch  teil- 
weise  über  das  Keramikrohr  13.  Er  dient  zusam- 
men  mit  dem  Keramikrohr  13  als  Berührungs- 
schutz. 

Die  Erfindung  beschränkt  sich  nicht  auf  die 
drei  Ausführungsbeispiele.  Beispielsweise  kann 
sich  beim  ersten  Ausführungsbeispiel  der  Schlauch 
8  auch  über  die  gesamte,  außerhalb  des  Außenkol- 
bens  verlaufende  sockelferne  Stromzuführung  er- 
strecken,  so  daß  auf  ein  Keramikrohr  verzichtet 
werden  kann.  Außerdem  kann  als  Material  anstelle 
von  Silikonkautschuk  z.B.  Glasfasergewebe  oder 
ein  anderes  elektrisch  isolierendes  flexibles  Materi- 
al  verwendet  werden.  Ferner  ist  es  möglich,  beim 
zweiten  Ausführungsbeispiel  anstelle  eines  Kera- 
miküberzuges  einen  Kunststoffüberzug  zu  verwen- 
den,  der  beispielsweise  durch  ein  Tauchbad  oder 
ein  Spritzverfahren  aufgebracht  wird. 

Patentansprüche 

nen  im  wesentlichen  geradlinig,  parallel  zum 
Entladungsgefäß  verlaufenden  Abschnitt  (5b, 
5b'),  der  mit  einer  Hülle  (7,  13)  aus  Isolierma- 
terial  ausgestattet  ist,  sowie  einen  oder  mehre- 

5  re  gebogene  Abschnitte  (5a,  5c',  12a)  besitzt, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  gebogenen 
Abschnitte  (5a,  5c',  12a)  der  sockelfernen 
Stromzuführung  (5,  5',  12)  mit  einem  Berüh- 
rungsschutz  (8,  8',  14)  aus  einem  elektrisch 

io  isolierenden  Material  versehen  sind. 

2.  Einseitig  gesockelte  Hochdruckentladungslam- 
pe  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Berührungsschutz  (8,  14)  aus  einem 

15  flexiblen  Kunststoffschlauch  besteht. 

3.  Einseitig  gesockelte  Hochdruckentladungslam- 
pe  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Berührungsschutz  (8,  14)  aus  einem 

20  flexiblen  Glasfaserschlauch  besteht. 

4.  Einseitig  gesockelte  Hochdruckentladungslam- 
pe  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Berührungsschutz  (8')  aus  einem  Ke- 

25  ramiküberzug  besteht. 

5.  Einseitig  gesockelte  Hochdruckentladungslam- 
pe  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Berührungsschutz  (8')  aus  einem 

30  Kunststoffüberzug  besteht. 

6.  Einseitig  gesockelte  Hochdruckentladungslam- 
pe  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Berührungsschutz  (14)  aus  einem  fle- 

35  xiblen  Quarzgewebeschlauch  besteht. 

40 

45 

1.  Einseitig  gesockelte  Hochdruckentladungslam-  50 
pe  mit  einem  zweiseitig  gequetschten  Entla- 
dungsgefäß  (1,  10),  das  ein  dem  Lampensok- 
kel  (2,  11)  zugewandtes,  sockelnahes  (1a,  10a) 
und  ein  vom  Sockel  (2,  11)  abgewandtes,  sok- 
kelfernes  Ende  (1b,  10b)  besitzt,  von  dem  eine  55 
sockelferne  Stromzuführung  (5,  5',  12)  zum 
Lampensockel  (2,  11)  zurückgeführt  ist,  wobei 
die  sockelferne  Stromzuführung  (5,  5',  12)  ei- 
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